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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, Martin Böhm, Richard 
Graupner, Prof. Dr. Ingo Hahn, Markus Walbrunn, Benjamin Nolte, Ferdinand 
Mang, Ulrich Singer und Fraktion (AfD) 

Verbot der Gendersprache an Hochschulen in Bayern  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Sinne der Wissenschaftsfreiheit an den  
bayerischen Hochschulen in Verwaltung, Lehre und Forschung den Gebrauch der so-
genannten Gendersprache zu untersagen und die Hochschulmitarbeiter und Studenten 
zu einem korrekten Deutsch zu verpflichten. 

Hierfür sollen über den Verordnungsweg sichergestellt werden, dass  

1. in allen Bereichen der Hochschulen ein grammatikalisch richtiges Deutsch geschrie-
ben und gesprochen wird, 

2. hierzu insbesondere Satz- und Sonderzeichen der sogenannten Gendersprache 
wie Doppelpunkt, Sternchen, Unterstrich, Binnen-I und künstliche Sprechpausen 
(sog. Glottisschlag), Doppelnennungen (Bürger und Bürgerinnen) und Partizipial-
umschreibungen (Radfahrende) oder ähnliche Konstruktionen nicht mehr verwen-
det werden, 

3. Studenten vor der Willkür solcher Dozenten geschützt sind, die auf den Gebrauch 
der gendergerechten Sprache Wert legen und abweichenden Sprachgebrauch mit 
schlechteren Noten und Punktabzügen bestrafen, 

4. zur Durchsetzung korrekter Sprach- und Schreibweisen geeignete Sanktionsmög-
lichkeiten eingeführt werden, die mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung sowie 
der Freiheit der Wissenschaft, der Forschung und der Lehre im Einklang stehen. 

 

 

Begründung: 

Die sogenannte Gendersprache möchte auf sprachlicher Ebene dazu beitragen, dass 
verschiedene sexuelle Orientierungen und Identitäten gleichwertig behandelt werden. 
Die sich immer wieder an neue gefühlte Benachteiligungen anpassende und erwei-
ternde Kunstsprache soll dazu dienen, wahrgenommene Benachteiligungen von vorn-
herein zu vermeiden und Gleichwertigkeit sprachlich herzustellen. Dieses Anliegen ist 
zwar anerkennenswert, scheitert jedoch an der Unkenntnis der deutschen Grammatik. 
So wird angenommen, mit der Verwendung des grammatikalisch korrekten generischen 
Maskulinums gehe tatsächlich eine Bevorzugung des männlichen Geschlechts einher. 
Hier wird nicht erkannt, dass in der deutschen Grammatik die Mehrzahl als generisches 
Maskulinum selbstredend alle Geschlechter und damit auch die Frauen einschließt. 
Während sprachliche Verrenkungen wie das Binnen-I, das „Gendergap“ oder Partizipi-
alumschreibungen niemals alle Möglichkeiten gefühlter Identitäten abdecken können, 
umfasst das tradierte generische Maskulinum in natürlicher Weise alle Menschen 
gleichermaßen, ohne sexuelle Orientierungen und Identitäten über Gebühr zu betonen. 
Es wahrt daher die Privatheit der Sexualität und zwingt niemandem ein Bekenntnis ab. 



Drucksache  19/270 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Nachdem Sprache der Kommunikation dient, sollte sie möglichst klar und deutlich sein. 
Die unseres Erachtens ideologisch konstruierte Gendersprache zerstört die dem Deut-
schen eigentümliche Klarheit und Präzision. Lesbarkeit und Verständlichkeit der Texte 
leiden erheblich, vor allem wenn die Formen der gendergerechten Sprache den Denk-
gesetzen widersprechen, grammatikalisch falsch oder sinnentstellend sind (z. B. Stu-
dierende, die gerade gar nicht studieren, sondern zum Schlafen ins Studentenheim ge-
hen). Auch ermüdende Doppelungen (z. B. Bürgerinnen und Bürger) erinnern unseres 
Erachtens in fataler Weise an den ideologisierten Sprachduktus totalitärer Systeme, 
während sie gleichzeitig nicht dem der gendergerechten Sprache innewohnenden An-
spruch genügen, fehlen doch bei derartigen Aufzählungen von Männern und Frauen 
alle, die sich selbst dieser Polarität nicht zugehörig fühlen.  

Die Gendersprache hielt in den vergangenen Jahren auch an bayerischen Hochschulen 
Einzug – mit verheerenden Folgen für die deutsche Wissenschaftssprache, aber auch 
für die Freiheit der Studenten. Viele Dozenten und Studenten fühlen sich mittlerweile 
wegen des gesellschaftlichen Klimas genötigt, eine angeblich gendergerechte Aus-
drucksweise zu verwenden. Einige Dozenten zwangen auch bayerische Studenten, 
schriftliche Arbeiten und Klausuren in gendersensibler Sprache abzufassen, was ein 
direkter Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist. Studenten wird es teilweise bis heute 
von ihren Dozenten unter Androhung schlechterer Noten verboten, grammatikalisch 
richtig zu schreiben und ihre Gedanken klar zu formulieren. Sprache wird so ideologisch 
aufgeladen und verliert ihren eigentümlichen kommunikativen Zweck, indem sie perma-
nent politisiert wird.  

Diese Fehlentwicklung ist aufzuhalten und rückgängig zu machen. Daher wird die 
Staatsregierung aufgefordert zu handeln und eine klare Regelung für die bayerischen 
Hochschulen zu erlassen. 



Satz: Sicher hat das Grundgesetz zur Stabilität der Bundesrepublik Deutschland 
beigetragen, wiewohl wir doch wissen, dass nicht Verfassungen, sondern die han-
delnden Menschen, die das oder das aus ihnen machen, zur Stabilität eines Staa-
tes beitragen.

Kolleginnen und Kollegen, der gemeinsame Dringlichkeitsantrag der vier Parteien 
und die Reden der Vertreter dieser vier Parteien haben gezeigt, dass die handeln-
den Menschen in Bayern mit ihren Vertretern gewillt sind, die Angriffe, die Axt, die 
von denen, die da drüben sitzen, an die Säulen unseres Staates gelegt werden 
soll, abzuwehren. Wir wehren diesen Angriff gemeinsam ab, auch wenn wir in der 
Sache weiterhin leidenschaftlich miteinander streiten werden. Das gehört zur De-
mokratie.

Lassen Sie uns diese Grundgemeinsamkeit, die unseren Staat trägt, die unseren 
Wohlstand trägt, die unsere Freiheit trägt, beibehalten; denn dann wird die AfD am 
Ende politisch von der Bühne verschwinden. Auf diesen Tag freue ich mich persön-
lich sehr. – Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.

(Beifall bei der CSU, den FREIEN WÄHLERN, den GRÜNEN und der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dafür werden die Anträge wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion, der Fraktion FREIE WÄHLER, der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD-Fraktion auf Drucksache 19/269 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der GRÜNEN. Gegen-
stimmen! – Die AfD-Fraktion. Damit ist der Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Wer dem nachgezogenen Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksa-
che 19/278 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion der AfD. Gegenstimmen! – Mit den Gegenstimmen von CSU, 
FREIEN WÄHLERN, SPD und GRÜNEN ist der Antrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 19/270 mit 19/272 und 19/279 wer-
den nach der Plenarsitzung in die jeweils federführenden Ausschüsse überwiesen.

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Tagesordnung abge-
arbeitet. Hiermit beende ich die Sitzung.

(Schluss: 18:07 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, 
Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 19/270 

Verbot der Gendersprache an Hochschulen in Bayern  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Benjamin Nolte 
Mitberichterstatter: Prof. Dr. Winfried Bausback 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Dringlich-
keitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 4. Sitzung 
am 31. Januar 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, Christoph Maier, 
Martin Böhm, Richard Graupner, Prof. Dr. Ingo Hahn, Markus Walbrunn, Benjamin 
Nolte, Ferdinand Mang, Ulrich Singer und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/270, 19/600 

Verbot der Gendersprache an Hochschulen in Bayern  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Alexander Hold 

II. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Votums seiner Frak­

tion einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Hohe 

Haus. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit ist das so beschlossen bzw. 

sind die Voten übernommen.
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